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in Niedersachsen (bitte jeweils getrennt nach 
Anstalten und Jahren aufschlüsseln)? 

3. Wie viele Überstunden und Mehrarbeit sind 
in den Jahren 1997 bis 2007 sowie im ersten 
Halbjahr 2008 in den einzelnen Justizvollzugs-
anstalten in Niedersachen angefallen (bitte je-
weils getrennt nach Anstalten und Jahren auf-
schlüsseln)? 

Im Haushaltsjahr 2007 standen im Kapitel 11 05 
(Justizvollzugseinrichtungen) insgesamt 3861 Stel-
len zur Verfügung. Mit dem Haushaltsgesetz 2008 
wurde beschlossen, auf die Veranschlagung von 
Tarifstellen zu verzichten. Durch diesen Verzicht 
reduziert sich die Zahl der vorhandenen Stellen 
von 3 861 auf 3 519. Für den budgetierten Verwal-
tungsbereich Justizvollzugseinrichtungen ist maß-
geblich das ausgebrachte Beschäftigungsvolumen 
führend. 

Mit dem Haushalt 1999 wurde die Personalkosten-
budgetierung (PKB) mit Beschäftigungsvolumen 
(BV) und Budget eingeführt. Für das Kapitel 11 05 
(Justizvollzugseinrichtungen) hat sich das BV von 
1999 bis 2008 wie folgt entwickelt:  

1999 3 202 BV 
2000 3 318 BV 
2001 3 605 BV 
2002 3 792 BV 
2003 3 733 BV 
2004 3 673 BV 
2005 3 673 BV 
2006 3 666 BV 
2007 3 673 BV 
2008 3 678 BV 

Für 1997 wiesen die Stellenpläne 3157 Stellen und 
für 2007 insgesamt 3 861 Stellen aus. Das Be-
schäftigungsvolumen ist von 3202 (HP 1999) auf 
3 678 (HP 2008) und damit um 14,87 v. H. gestie-
gen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen wie folgt: 

Zu 1: Auf Anlage 1 wird verwiesen. Bei den Zahlen 
handelt es sich um Durchschnittszahlen, die sich 
auch durch die Vereinheitlichung der Zählweise im 
Laufe der Jahre verändert haben.  

Zu 2: Stellenbewirtschaftende Dienststellen nach 
VV Nr. 2 zu § 49 LHO sind die Justizvollzugsein-
richtungen. Sie haben eine Stellenbesetzungskar-
tei zu führen. Die erbetenen Daten könnten nur mit 
einem unverhältnismäßig großen Verwaltungsauf-
wand in den einzelnen Justizvollzugseinrichtungen 
erhoben werden. Ich verweise auf meine vorange-
stellten Ausführungen, wonach nicht die Stellen, 

sondern das Beschäftigungsvolumen (BV) ent-
scheidend ist.  

Angaben zur Auslastung des Beschäftigungsvolu-
mens können nur für die Jahre 2005 bis 2008 vor-
gelegt werden. Die Auslastung für die einzelnen 
Justizvollzugseinrichtungen in den Jahren 1999 bis 
2004 kann ebenfalls nur mit einem unverhältnis-
mäßig großen Verwaltungsaufwand erhoben wer-
den. 

Die landesweite Auslastung des BV sowie die Aus-
lastung in den einzelnen Justizvollzugseinrichtun-
gen für die Jahre 2005 bis Juni 2008 können der 
Anlage 2 entnommen werden.  

Zu 3: Mehrarbeitsstunden werden zwar erfasst, 
haben jedoch keinen Einfluss auf die Personalbe-
darfsberechnung. Mehrarbeitsstunden fallen im 
Schichtdienst regelmäßig an und werden weitge-
hend in einem Zeitraum von ca. sechs Wochen 
wieder abgebaut. Das Personalbudget wird durch 
Mehrarbeitsstunden nicht belastet. 

Ab 2008 wurde die Zählweise der Mehrarbeits-
stunden von einer sechswöchigen Hochrechnung 
auf eine taggenaue Zählweise umgestellt, so dass 
sich zwangsläufig höhere Zahlen ergeben. 

Ich verweise auf die beigefügte Anlage 3. 

 

Anlage 23 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 24 der Abg. Dr. Gabriele Andretta, Hans-
Dieter Haase, Jürgen Krogmann, Olaf Lies, Johan-
ne Modder und Wolfgang Wulf (SPD) 

Gefährden verzögerte Entscheidungen des 

Wissenschaftsministers die Weiterentwick-

lung der Fachhochschule Oldenburg/Ost-

friesland/Wilhelmshaven? 

Die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/ 
Wilhelmshaven wurde im Jahr 2000 durch Fu-
sion der drei ehemals selbstständigen Fach-
hochschulen gegründet und ist mit rund 10 000 
Studierenden an den fünf Standorten in Emden, 
Elsfleth, Leer, Oldenburg und Wilhelmshaven 
die größte Fachhochschule in Niedersachsen. 
Immer wieder wurde in der Presse von Proble-
men der Zusammenarbeit der einzelnen Stand-
orte und von Konflikten zwischen Präsidium, 
Senat und Hochschulrat berichtet. Trotzdem 
gelang es dem Präsidium im Frühjahr 2008, ein 
mit allen Standorten abgestimmtes Zukunfts-
konzept vorzulegen. Dieses Zukunftskonzept 
nahm Bezug auf Empfehlungen der bereits im 
Jahre 2003 von der Landesregierung einge-
setzten Strukturkommission. Dennoch wurde es 
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vom Wissenschaftsminister als nicht tragfähig 
abgelehnt. Seitdem verweigert das Ministerium 
die Freigabe von mindestens 30 beantragten 
Professorenstellen. Die Folgen für die Hoch-
schule sind schwerwiegend: Der Lehrbetrieb in 
den verwaisten Fächern muss durch Behelfsin-
strumente wie Lehraufträge durch bereits pen-
sionierte Professoren, Zeitverträge und Mitver-
waltung der Stellen durch andere Professoren 
aufrechterhalten werden, Profilentwicklung an 
den jeweiligen Hochschulstandorten durch 
Neuberufungen wird weiter blockiert. Da sich 
der Wissenschaftsminister nicht in der Lage 
sieht, eine Entscheidung über die zukünftige 
Entwicklung der Fachhochschule zu treffen, 
wurde vom Ministerium im Sommer eine exter-
ne Strukturkommission eingesetzt, die Empfeh-
lungen für das Ministerium bis zum Herbst er-
arbeiten sollte (vgl. Antwort auf die Kleine An-
frage der Abgeordneten Dr. Andretta u. a. 
(SPD) vom 28. Juli 2008). 

Offenbar ist diese Terminplanung mittlerweile 
obsolet geworden; denn in der Presse wird vom 
Ministerium als neuer Termin der Januar nächs-
ten Jahres genannt (vgl. Ostfriesen Zeitung 
vom 25. Oktober 2008). Erst danach sei mit ei-
ner Entscheidung des Ministers zu rechnen, bis 
dahin würden die zur Besetzung anstehenden 
Professuren weiterhin blockiert. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landes-
regierung: 

1. Bis wann ist endgültig mit einer Entscheidung 
des Wissenschaftsministers über die zukünftige 
Entwicklung der Fachhochschule zu rechnen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Aus-
wirkungen der schon über einen langen Zeit-
raum nicht besetzten Professuren, insbesonde-
re für die Aufrechterhaltung der Lehre und die 
Betreuung der Studiengebühren zahlenden 
Studierenden? 

3. In welchem Umfang werden Gremien der 
einzelnen Hochschulstandorte (Hochschulrat, 
Senat, Dekane, ASten, Personalvertretung) und 
regionale Akteure von der Kommission gehört 
und in die Entscheidungsfindung einbezogen? 

Dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur wur-
de Ende Januar dieses Jahres mit Datum 
22. Januar 2008 ein Konzept vorgelegt mit der 
Überschrift „Entwicklungskonzept der FH OOW“ 
mit dem Untertitel „Konsolidierung und HP 2020“. 
Die Bilanz der Hochschule weist zum 
31. Dezember 2006 einen durch Eigenkapital nicht 
gedeckten Fehlbetrag in Höhe von rund 
3,6 Millionen Euro aus. Das strukturelle Defizit wird 
von der Hochschulleitung mit ca. 2,5 Millionen 
Euro jährlich angegeben. Dies gab Veranlassung, 
mit dem vierten Nachtrag zur Zielvereinbarung 
2005 bis 2008 vom 13./18. Juli 2007 mit der Hoch-
schule, mit der die Gespräche über die Rückfüh-
rung des strukturellen Defizits noch nicht abge-

schlossen waren, eine Zielvereinbarung zum ge-
planten Abbau des Defizits abzuschließen. Der 
Jahresabschluss 2006 wie auch der vierte Nach-
trag zur Zielvereinbarung 2005 bis 2008 liegen 
dem Landtag vor. 

Das mit Datum 22. Januar 2008 erstellte Konsoli-
dierungskonzept befasst sich nahezu ausschließ-
lich mit dem Abbau des strukturellen Defizits unter 
Berücksichtigung der Möglichkeiten durch den 
Hochschulpakt 2020. Diese Ressourcenplanung ist 
zwar Bestandteil einer Hochschulentwicklungspla-
nung und insoweit von Bedeutung für die Zukunft 
der Hochschule. Für die Entwicklung der Hoch-
schulen in der Zukunft trifft das Konzept jedoch 
keine über die quantitativen Aspekte hinausge-
henden Aussagen. Zwar werden in dem Konzept 
diesbezüglich Fragen aufgeworfen, Antworten wer-
den jedoch nicht gegeben. Dieses Konzept kann 
deshalb nicht als „Zukunftskonzept“ bezeichnet 
werden. Die Antwort der Landesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Andretta 
u. a. vom 28. Juli 2008 „Wie geht es weiter mit der 
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelms-
haven?“ (LT-Drs. 16/368), dass nach intensiver 
Prüfung des Konsolidierungskonzeptes der Hoch-
schule, der Strukturkonzepte der einzelnen Fach-
bereiche sowie insbesondere der Denominationen 
und Profilpapiere von 30 zur Besetzung anstehen-
den Professuren das MWK zu dem Ergebnis ge-
kommen ist, dass eine zukunftsorientierte Weiter-
entwicklung der Hochschule nicht gewährleistet ist, 
hat daher unverändert Bestand. 

Es trifft nicht zu, dass das „Konsolidierungskon-
zept“ der Hochschule vom 22. Januar 2008 auf die 
Empfehlungen der Gutachtergruppe Evaluation der 
Fusion der Fachhochschule Oldenburg/Ostfries-
land/Wilhelmshaven vom 10. November 2003 Be-
zug nimmt, geschweige denn sich damit auseinan-
der setzt. 

In der Antwort der Landesregierung vom 28. Juli 
2008 auf die Kleine Anfrage von Frau Dr. Andretta 
u. a. wurde bereits ausgeführt, dass die Besetzung 
von Professuren Entscheidungen über die künftige 
Struktur einer Hochschule sind und mit der an-
stehenden Besetzung von 30 Professuren Zu-
kunftsentscheidungen getroffen werden, die ein 
belastbares Entwicklungskonzept zur Vorausset-
zung haben müssen. 

Der Auftrag der vom Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur berufenen und ausschließlich mit exter-
nen Mitgliedern besetzten Strukturkommission „Zu-
künftige Entwicklung der Fachhochschule Olden-
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burg/Ostfriesland/Wilhemshaven“ ist ergebnisoffen 
formuliert. 

Dies vorangestellt, werden die Fragen namens der 
Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Diese Frage kann erst beantwortet werden, 
wenn die Empfehlungen der Strukturkommission 
vorliegen und ausgewertet sind. 

Zu 2: Die Lehre wird in ausreichendem Umfang 
sichergestellt durch Lehrbeauftragte (§ 34 NHG) 
unter Einbeziehung von pensionierten Professo-
rinnen und Professoren, ferner durch die Beauftra-
gung von geeigneten Personen, übergangsweise 
eine Professur zu verwalten (§ 26 Abs. 6 NHG). 
Von diesen Instrumenten macht die Hochschullei-
tung intensiv Gebrauch. Auf die weitere Möglich-
keit, im Einzelfall gemäß § 52 NBG von zur Pensi-
onierung anstehenden Professorinnen und Profes-
soren das Hinausschieben der Altersgrenze zu 
beantragen, ist die Hochschulleitung ausdrücklich 
hingewiesen worden. 

Zu 3: Die Strukturkommission „Zukünftige Entwick-
lung der Fachhochschule Oldenburg/Ostfries-
land/Wilhelmshaven“ hat bislang Gespräche ver-
einbart mit dem Präsidium der Hochschule, dem 
Hochschulrat, dem Personalrat, der Industrie- und 
Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 
sowie der Oldenburgischen Industrie- und Han-
delskammer und dem Präsidium der Universität 
Oldenburg. 

 

Anlage 24 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 25 des Abg. Christian Meyer (GRÜNE) 

Sieht die Landesregierung dem Grünland-

verlust in Niedersachsen tatenlos zu? 

Im Rahmen der Cross-Compliance-Vorgaben 
(Erhalt von Mindeststandards in den Bereichen 
Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz) der EU-
Agrarreform wurden auch Regelungen zum Er-
halt des Grünlandes beschlossen. Danach ist 
bei einem Rückgang der Dauergrünlandflächen 
auf Länderebene um 5 % gegenüber dem Refe-
renzjahr 2003 ein weiterer Grünlandumbruch zu 
verbieten bzw. unter Genehmigungsvorbehalt 
zu stellen. Bei einem Grünlandverlust von über 
5 % können Landwirte auch zur Wiederherstel-
lung des Grünlandes verpflichtet werden. 

Niedersachsen mit seinen zahlreichen traditio-
nellen Grünlandregionen trägt für die Erhaltung 
dieser für den Natur- und Landschaftsschutz 

wertvollen Lebensräume der norddeutschen 
Tiefebene besondere Verantwortung. In gro-
ßem Umfang wurden deshalb für den Erhalt 
solcher Standorte und ihre naturverträgliche 
Nutzung öffentliche Mittel eingesetzt. Der zu-
nehmende Grünlandverlust ist auch aus klima-
politischen Gründen äußerst kritisch zu betrach-
ten. Durch Grünlandumbruch wird ein erhebli-
cher Teil des im Boden gespeicherten Kohlen-
stoffs in die Atmosphäre freigesetzt. 1 ha Grün-
land speichert ca. 6 t mehr Kohlenstoff als eine 
entsprechende Ackerfläche. Die Bedeutung des 
Grünlandes für den Artenschutz, den Erhalt der 
biologischen Vielfalt sowie den Boden- und 
Gewässerschutz sind weitere Aspekte.  

Die Verpflichtung zum Grünlanderhalt liegt beim 
Land. Die Agrarstrukturerhebung (ASE) von 
2003 weist 781 484 ha Dauergrünlandfläche in 
Niedersachsen aus. Demgegenüber werden in 
der ASE 2007 nur noch 734 634 ha angegeben. 
Der Verlust von 46 850 ha bedeutet einen 
Rückgang der Dauergrünlandfläche um 5,9 % 
gegenüber dem Jahr 2003. Damit war bereits 
Anfang des Jahres 2008 die Eingreifschwelle 
von 5 % überschritten und war das Land ver-
pflichtet, besondere Maßnahmen zu ergreifen, 
um den weiteren Rückgang des Dauergrünlan-
des in Niedersachsen zu verhindern.  

Auch im Land Schleswig-Holstein wurde ge-
genüber dem Referenzjahr 2003 ein Rückgang 
von über 5 % der Dauergrünlandflächen festge-
stellt. Ende Juni 2008 wurde deshalb von Um-
weltminister von Boetticher (CDU) durch eine 
Verordnung der Umbruch von Grünland unter-
sagt. Ausnahmen werden nur zugelassen, 
wenn der Verlust vollständig durch Neuanlage 
von Dauergrünland ausgeglichen werden kann. 
An die Verordnung gebunden sind alle Landwir-
te, die Direktzahlungen erhalten. Verstöße sind 
Cross-Compliance-relevant und gefährden die 
Zahlungsansprüche der Landwirte, betreffen 
aber auch den Landeshaushalt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie hat sich der Anteil an Dauergrünland an 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Nieder-
sachsen seit dem Jahr 2000 (jährlich erhobene 
Daten) bis heute entwickelt, und welche Ten-
denz ist diesen Daten vor dem Hintergrund der 
absehbaren Entwicklungen in der Landwirt-
schaft zu entnehmen? 

2. In welcher Form und mit welchen einzelnen 
Regelungen beabsichtigt die Landesregierung, 
die Vorgaben des Cross-Compliance für den 
Erhalt des Dauergrünlandes umzusetzen, 
nachdem laut den vorliegenden Daten der Ag-
rarstrukturerhebung der Verlust von Dauergrün-
land den Einschreitwert von 5 % gegenüber 
dem Jahr 2003 erreicht hat? 

3. Haben die Landwirte, die seit dem Jahr 2003 
Dauergrünland in der Größenordnung von mehr 
als 5 % ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche 
umgebrochen haben, bereits heute mit Kürzun-
gen der Direktzahlungen zu rechnen? 
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